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Abkürzungsverzeichnis

SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BAG Bundesamt für Gesundheit
EL Ergänzungsleistungen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

OFSP Office fédéral de la santé publique
PC Prestations complémentaires
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
AOS Assurance obligatoire des soins
USAM Union suisse des arts et métiers
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Der Nationalrat folgte in den Grundfragen der Gesetzesrevision (Obligatorium,
Freizügigkeit beim Kassenwechsel, massvolle Ausdehnung des Leistungskatalogs,
Aufhebung der Aussteuerung nach 720 Tagen, Prämiengleichheit von Mann und Frau,
Jungen und Alten in der Grundversicherung, gezielte Prämienverbilligungen der
öffentlichen Hand, Zulassung neuer Versicherungsformen) Bundes- und Ständerat,
nahm aber auch die Vorschläge der Kartellkommission in wesentlichen Punkten auf. So
sollen wettbewerbshindernde Bestimmungen in Verbandsstatuten, Standesregeln und
Tarifverträgen ausdrücklich verboten werden. Anders als der Ständerat wollte der
Nationalrat bei der Aushandlung der Tarifverträge den Patientenorganisationen
zumindest ein Anhörungsrecht einräumen.

Die Gesetzesvorlage sieht — ähnlich wie der befristete Bundesbeschluss von 1991 über
Massnahmen gegen die Entsolidarisierung in der Krankenversicherung — vor, dass
Versicherer mit einem unterdurchschnittlichen Bestand an Frauen oder älteren
Personen Ausgleichsbeiträge zugunsten von Versicherern mit einem entsprechend
überdurchschnittlichen Anteil zu leisten haben. Bundes- und Ständerat wollten diese
Bestimmung auf zehn Jahre beschränken, da sich ihrer Meinung nach bis dahin die
Risikostrukturen aufgrund der vollen Freizügigkeit der Versicherten angeglichen haben
sollten. Der Nationalrat zeigte sich hier skeptischer und strich deshalb die Befristung.

Beim Katalog der ausserordentlichen Massnahmen zur Kosteneindämmung kehrte der
Nationalrat insofern zum bundesrätlichen Vorschlag zurück, als er das Instrument der
Globalbudgetierung sowohl im ambulanten wie im stationären Bereich zulassen wollte.
Zudem erteilte er dem Bundesrat die Kompetenz, kantonale Massnahmen bei der
Globalbudgetierung zu koordinieren. Bei der Zulassungsbeschränkung für
Leistungserbringer schloss sich die Volkskammer hingegen dem Ständerat an und
lehnte diese ab.

Im Bereich der gezielten Prämienverbilligungen durch Beiträge der öffentlichen Hand –
vorerst 3 Mia Fr. während vier Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes – folgte der
Nationalrat ebenfalls dem Bundesrat und setzte die kantonalen Beiträge auf mindestens
die Hälfte des gesamten Bundesbeitrages fest. Der Ständerat hatte hier die Kantone
weniger streng in die Pflicht nehmen wollen. Anders als Bundes- und Ständerat
beschloss der Nationalrat allerdings, den Kantonen das System, nach dem die
Prämienverbilligungen vorzunehmen sind, nicht vorzuschreiben. Damit kam er dem
Wunsch der Kantone nach administrativer Vereinfachung entgegen.

In einem heiklen Punkt der Vorlage, der Regelung der Direktabgabe von Medikamenten
durch die Arzte (Selbstdispensation) stellte sich der Nationalrat hinter die
ursprüngliche Vorlage und damit gegen den Ständerat und entschied, die
Selbstdispensation zulasten der Krankenversicherung solle durch eine bundesrätliche
Verordnung und nicht auf kantonaler Ebene geregelt werden. Neuland betrat die grosse
Kammer mit der Bestimmung, dass sich die Krankenversicherer inskünftig in
Zusammenarbeit mit anderen Stellen auch auf dem Gebiet der generellen
Gesundheitsförderung und der Krankheitsverhütung engagieren und dafür je
obligatorisch versicherte Person einen vom Bundesrat festgesetzten jährliche Beitrag
für die allgemeine Krankheitsverhütung erheben sollten. Wie bereits im Ständerat hatte
auch im Nationalrat ein Antrag aus Kreisen der SP, der CVP und der LdU/EVP-Fraktion
auf Einbeziehung der Taggeldversicherung in die soziale Krankenversicherung keine
Chance. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag der Mehrheit der vorberatenden
Kommission, welcher vorschreiben wollte, dass auch in den Zusatzversicherungen eine
Abstufung der Prämien nach Geschlechtern unzulässig sei.

Der Nationalrat nahm das revidierte Krankenversicherungsgesetz mit 113 zu 40
Stimmen klar an. Die Vorlage wurde von der AP aus grundsätzlichen Uberlegungen
bekämpft. Eine Mehrheit der FDP-Fraktion sprach sich wegen der Ausdehnung der
Globalbudgetierung auf den ambulanten Bereich und wegen des unbefristeten
Risikoausgleichs ebenfalls dagegen aus. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1993
MARIANNE BENTELI
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Im April 2017 beriet die SGK-NR einen Vorentwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) (übernommen von Brand (svp, GR)) zur
Stärkung der Selbstverantwortung im KVG, gemäss welchem eine Wahlfranchise
während dreier Jahre nicht gewechselt werden kann. Dadurch sollen kurzfristige
Wechsel zur Grundfranchise bei bekannten anstehenden medizinischen Eingriffen
verhindert und die Administrationskosten gesenkt werden. Ein Krankenkassenwechsel
der Versicherer wäre unter Beibehaltung der Franchise weiterhin möglich. Die
Kommission stimmte dem Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen zu, eine Minderheit lehnte
ihn ab, da dadurch Personen mit chronischen Erkrankungen schlechtergestellt würden.
Zudem könnten den Versicherten so durch gesundheitliche oder finanzielle
Schwierigkeiten grosse Probleme entstehen. 
Im September 2017 schickte die SGK-NR den Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dort
stiess er bei der SVP, BDP und CVP, sechs Kantonen (AI, BL, NW, SG, UR, ZG), dem
Gewerbeverband sowie einzelnen Leistungserbringern und Versicherern auf
Zustimmung. Die FDP und GLP sowie vier Kantone (AG, GR, JU, ZH) stimmten zwar
mehrheitlich zu, brachten aber auch Vorbehalte an. Die Befürworter lobten, dass die
Vorlage die Eigenverantwortung der Versicherten sowie die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken stärke und zur Kostensenkung beitrage. Sie brachten jedoch
verschiedene Verbesserungsvorschläge ein: die Beibehaltung von einjährigen
Wahlfranchisen mit Option auf mehrjährige Verträge; eine zwei- anstatt dreijährige
Mindestdauer der Franchisen; eine jährliche Möglichkeit, in höhere Franchisen zu
wechseln sowie eine vorgängige Analyse der Auswirkungen eines solchen
Systemwechsels. Trotz ihrer Zustimmung äusserten sie Zweifel, ob durch diese
Änderung wirklich ein Effekt der Kostendämpfung beobachtet werden könne.
Womöglich würden dadurch mehr Personen die Grundfranchise wählen und sich in der
Folge weniger kostenbewusst verhalten. Allenfalls würden die Versicherten dadurch
auch mehr Sozialhilfe oder Prämienverbilligungen benötigen, wodurch die Kosten für
die Kantone stiegen. 
Elf Kantone (AR, BE, FR, GE, GL, NE, OW, SO, TG, TI, VD), die SP, die Grünen sowie
zahlreiche Wirtschaftsverbände, Leistungserbringer, Versicherer,
Konsumentenvertreter und andere Interessierte lehnten den Entwurf ab. Entweder
bezweifelten sie die positive Wirkung der Vorlage auf die Selbstverantwortung der
Versicherten, auf die Kosten oder auf den Aufwand für die Versicherer oder sie
kritisierten die Einschränkungen der Wahlfreiheit der Versicherten und deren bereits
sehr hohe Selbstbeteiligung. 
Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 11 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Vorlage
mit einer kleinen Änderung zu überweisen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.04.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.07.2017
ANJA HEIDELBERGER
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dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 3

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Zu den eidgenössischen Abstimmungen beschloss die GPS dieselben Parolen wie die
SP, mit Ausnahme der SP-Initiative für eine gesunde Krankenversicherung, für welche
sie Stimmfreigabe beschloss. 5

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.1994
EVA MÜLLER

1) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 1725 ff., 1820 ff., 1852 ff., 1883 ff. und 1897 ff.; Presse vom 6.10.-10.10.93., SoZ, 26.9.93; Bund, 1.10.
und 8.10.93.
2) Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung SGK-NR vom 18.9.17; Medienmitteilung SGK-NR vom 20.4.18;
Medienmitteilung SGK-NR vom 7.4.17
3) Begleitschreiben zur Vernehmlassung vom 28.6.17; Ergebnisbericht zur Vernehmlassung vom 1.12.17
4) Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
5) Parolen 1994

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 3


